
erforderlich, daß der Sachverständige zur Hauptver
handlung erscheint. Seine Anwesenheit wird aber dann 
erforderlich sein, wenn er zu einem anderen Ergebnis 
als in seinem schriftlich vorliegenden Gutachten kommt 
oder wenn sich, durch die ergänzende Stellungnahme 
weitere Fragen ergeben6.

Die Beiziehung eines Zweitgutachtens

Es gibt in der Strafrechtspraxis Fälle, in denen auch 
eine Ergänzung des psychiatrischen Gutachtens nicht 
ausreicht, um die Frage nach der Zurechnungsfähigkeit 
des Angeklagten bzw. nach dem Umfang der Zurech
nungsfähigkeit mit der erforderlichen Sicherheit zu be
antworten. Das betrifft in der Regel außergewöhnliche 
und komplizierte kriminalistische Sachverhalte und 
vielschichtige Persönlichkeitsfaktoren beim Täter. Es 
entspricht dem Prinzip der Wahrheitserforschung und 
dem humanistischen Inhalt des sozialistischen Strafver
fahrens, wenn das Gericht in solchen Fällen mit der 
Beiziehung eines Zweitgutachtens alles unternimmt, um 
die psychischen Grundlagen und Voraussetzungen straf
rechtlicher Schuld des Angeklagten zu prüfen.
Ein Zweitgutachten wird dann erforderlich sein, wenn 
trotz der Ergänzung des Erstgutachtens die Fragen des 
Gerichts nicht ausreichend beantwortet wurden und 
diese wesentliche Seiten der Prüfung der Zurechnungs
fähigkeit des Angeklagten betreffen. Es muß aber die 
begründete Erwartung bestehen, daß diese Fragen vom 
Zweitgutachter beantwortet werden können. Weist also 
schon der Erstgutachter darauf hin, daß es nach dem 
derzeitigen Erkenntnisstand der medizinischen Wissen
schaft nicht möglich ist, die Fragen des Gerichts sicher 
zu beantworten, so verbietet sich ein weiteres Gutach
ten. Das betrifft z. B. solche Fälle, in denen der Sach
verständige darlegt, daß funktionale Auswirkungen be
stimmter Hirnschädigungen auf das psychische Verhal
ten des Angeklagten noch nicht exakt bestimmbar sind 
oder psychiatrische Feststellungen aus bestimmten 
Hirnstrombildern nicht getroffen werden können. 
Andererseits kann es gerade erforderlich sein, ein 
Zweitgutachten von einer psychiatrischen Institution 
beizuziehen, die über größere diagnostische Möglich
keiten verfügt.
Die Ergänzung des Erstgutachtens ist aber nicht gene
rell Voraussetzung für die Beiziehung eines Zweitgut
achtens. In der Praxis gibt es Fälle, bei denen es wegen 
der komplizierten Beurteilungslage notwendig ist, noch 
einen anderen Spezialisten gutachterlich zu hören7. Die
ses Erfordernis kann aus der ungewöhnlichen psycholo
gischen Struktur eines bestimmten Tatverhaltens, aus 
der Art einer geistigen Erkrankung des Angeklagten 
oder aus einem Hinweis des Erstgutachters selbst er
wachsen. Es gibt auch Fälle, wo spezielle Kenntnisse 
und Erfahrungen auf einem besonderen Gebiet der 
Psychiatrie oder Neurologie erforderlich geworden sind, 
z. B. auf dem Gebiet der Jugendpsychiatrie.
Die Beiziehung eines Zweitgutachtens bedeutet keines
wegs, daß das Gericht dieses Gutachten weniger verant
wortungsbewußt zu prüfen und beweisrechtlich zu be
werten hat. Die gerichtliche Prüfung des Zweitgutach
tens unterliegt denselben Grundsätzen wie die des Erst
gutachtens und muß dieselben inhaltlichen Bedingun
gen erfüllen. Das Oberste Gericht vermeidet daher in 
seiner Rechtsprechung den früher üblichen Begriff 
..Obergutachten“, weil dieser eine voreingenommene 
Deutung des Beweiswertes dieses Gutachtens zuläßt.

6 Vgl. BG Halle, Urteil vom 5. Oktober 1966 — Kass. S. 6/66 — 
(NJ 1967 S. 548).
7 In diesem Sinne auch OG, Urteil vom 14. Juni 1966 — 5 Ust
22/66 - (unveröffentlicht), ur.d OG, Urteil vom 14. November 
1968 - 5 ust 43/68 - (NJ 1969 S. 126).

Wird ein Zweitgutachten beigezogen, ohne daß der Erst
gutachter durch konkrete Fragen zur Ergänzung seines 
Gutachtens aufgefordert wurde, so sollte ihm eine Ab
schrift des Auftrags zur Erstattung des Zweitgutachtens 
zugesandt und er aufgefordert werden, dazu Stellung 
zu nehmen. Diese Art der Vorbereitung der Beweis
aufnahme, in der in der Regel beide Sachverständige 
zu hören sind, hat sich als richtig erwiesen, weil sie der 
gründlichen Erörterung einer schwierigen Problematik 
dient.
Ein Zweitgutachten wird sich stets mit den Ergebnissen 
des Erstgutachtens auseinandersetzen müssen. Folgt es 
dem Erstgutachten, so wird es in der Regel dessen Be
gründung ergänzen und vertiefen. Oftmals ergänzt es 
die medizinischen Feststellungen des Erstgutachtens im 
Hinblick auf die speziellen Fragen des Gerichts. Diesen 
gutachterlichen Darlegungen kommt dann ein hoher 
Beweiswert zu.
Schwierig sind dagegen die Fälle zu beurteilen, bei de
nen das psychiatrische Zweitgutachten von den Fest
stellungen und Ergebnissen des Erstgutachtens abweicht. 
Das Oberste Gericht hat zu dieser Prozeßfrage entschie
den, daß es im Interesse der Wahrheitsforschung grund
sätzlich erforderlich ist, „in der Hauptverhandlung zu 
versuchen, durch eine eingehende Erörterung des Sach
verhalts mit den Sachverständigen und durch deren Be
fragen zu ihren abweichenden Ansichten eine Klärung 
der Widersprüche herbeizuführen“8.
Das Gericht wird aber dem Gutachten folgen dürfen, 
das an Hand aller wesentlichen Details des Tatgesche
hens und der Persönlichkeit des Angeklagten die Fra
gen nach der Zurechnungsfähigkeit entsprechend den 
hohen Ansprüchen an eine exakte wissenschaftliche 
Aussage beantwortet. Gründlichkeit, Exaktheit, Klar
heit und Ausdruckskraft, aber auch die Einbeziehung 
eines wissenschaftlichen Kollektivs in die Begutachtung 
— das sind Kriterien, die den Grad der Wissenschaft
lichkeit eines Gutachtens erhöhen.
Selbstverständlich sind dem Gericht auch Grenzen sei
ner Beurteilungsfähigkeit gesetzt, wo es also nicht mehr 
mit der notwendigen Sicherheit einem von beiden Gut
achten zu folgen vermag. In solchen Fällen muß es im 
Zweifel zugunsten des Angeklagten entscheiden, also 
diejenige Variante zur Grundlage der Schuldentschei
dung nehmen, die das günstigste Beweisergebnis für 
den Angeklagten enthält. Es ist jedoch fehlerhaft, eine 
solche Entscheidung zugunsten des Angeklagten zu 
treffen, ohne daß das Gericht alle Möglichkeiten der 
Wahrheitserforschung genutzt hat. Das verstößt gegen 
die Pflicht des Gerichts zur allseitigen und unvorein
genommenen Beweisführung.
In dem vorstehend genannten Urteil des Obersten Ge
richts wird nachdrücklich verlangt, daß bei einander 
widersprechenden Gutachten zu versuchen ist, in der 
gerichtlichen Hauptverhandlung eine Klärung der An
sichten herbeizuführen. Obwohl es sich in dem dort 
entschiedenen Fall um Glaubwürdigkeitsgutachten han
delte, treffen die prozessualen Prüfungskriterien auf 
forensische Gutachten allgemein zu. Im konkreten Fall 
ist überzeugend dargelegt worden, daß der Senat eine 
weitere Klärung nicht für möglich hielt. Dieser ent
scheidende Umstand nicht jedoch etwas aus dem Blick
punkt, so daß der hiermit verbundene Rechtssatz miß
deutet werden könnte. Es heißt nämlich in dieser Ent
scheidung: „Kann dennoch eine Klärung zwischen den 
Gutachtern nicht herbeigeführt werden und vermag auch 
das Gericht keinen eigenen Standpunkt zu gewinnen, 
dann ist entweder ein weiteres Gutachten einzuholen

8 OG, Urteil vom 15. Oktober 1968 - 3 Zst 17/68 - (NJ 1969 
S. 123).
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